
Fachspezifische Bestimmungen 
für das Bachelor-Hauptfach 

Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 
(Erwerb von 85 ECTS-Punkten) 

 
Vom 7. April 2009 

 
(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2009-26) 

 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 sowie Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK) in der 
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 1 Satz 1 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 
(ASPO) für die Bachelor- (6-semestrig) und Masterstudiengänge (4-semestrig) an der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg vom 28. September 2007 (Fundstelle: http://www.uni-
wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2007-29) erlässt die Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung (ASPO) für die Bachelor- (6-
semestrig) und Master-Studiengänge (4-semestrig) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
werden wie folgt ergänzt: 
 
 

Zu § 2 ASPO: 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Akademischer Grad 

 
Abs. 1: Ausgestaltung und Ziele des Bachelor-Studiums 
 
 Satz 2: 

Das Bachelor-Hauptfach Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie in der Ausprägung von 85 
ECTS-Punkten wird als ein grundlagenorientiertes Studienfach der Philosophischen Fakultät I 
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg angeboten. 
 
Ziel der Ausbildung in diesem Studienfach ist es, den Studierenden bzw. die Studierende mit 
den wichtigsten Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie vertraut zu machen, 
einen fundierten Überblick über die Kulturen des vor- und frühgeschichtlichen Europas zu 
geben sowie die Methoden archäologischen Arbeitens zu lehren. 
 
Durch die Abschlussarbeit soll der bzw. die Studierende zeigen, dass er bzw. sie in einem 
thematisch und zeitlich eng begrenzten Rahmen in der Lage ist, eine Problemstellung der Vor- 
und Frühgeschichtlichen Archäologie nach den erlernten Methoden und wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten unter Anleitung weitgehend selbstständig zu bearbeiten. 

 
 Die Prüfung ermöglicht den Erwerb eines international vergleichbaren Grades auf dem Gebiet 

der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie und stellt im Rahmen eines konsekutiven 
Bachelor- und Master-Studienganges einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss dar, der 
zum Einstieg in die Arbeitswelt oder zur Vorbereitung auf ein sich anschließendes Master-
Studium genutzt werden kann. Durch die Prüfung soll festgestellt werden, ob der Kandidat bzw. 
die Kandidatin die Zusammenhänge der grundlegenden Ausbildung in der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie überblickt und die Fähigkeit besitzt, die verwendeten 
wissenschaftlichen Methoden anzuwenden. 
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Abs. 3: Verleihung eines akademischen Bachelor
 

Aufgrund der bestandenen Bachelor-Prüfung wird unter Beachtung der Regelungen von § 2 
Abs. 6 ASPO der akademische Grad eines „Bachelor of Arts“ (abgekürzt „B. A.“) verliehen. Der 
Grad des Bachelor of Arts stellt einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss dar. 

 
 

Zu § 3 ASPO: 
Zugangsvoraussetzungen zum Bachelor-Studium, empfohlene Grundkenntnisse 

 
Abs. 1: Zugangsvoraussetzungen 

 
Sätze 4 und 11: 
In Ergänzung zu den in der ASPO genannten Zugangsvoraussetzungen sind für das Studium 
der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie im Hauptfach gesicherte Englischkenntnisse 
nachzuweisen. 
 

 
Zu § 5 ASPO: 

Studienbeginn 
 

Das Bachelor-Studium der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie kann jährlich zum 
Wintersemester aufgenommen werden. 

 
 

Zu § 6 ASPO: 
Studiendauer, Fächerkombinationen, Gliederung des Studiums 

 
Abs. 3: Anzahl und Beschreibung der Module bzw. Teilmodule 
  
 Sätze 4 und 5: 
 Für die Anzahl und die Beschreibung der verschiedenen Module und Teilmodule wird auf die 

Studienfachbeschreibung sowie die Modul- und Teilmodulbeschreibungen in den Anlagen 
verwiesen. 

 
 
Abs. 5: Kombinationen von Studienfächern für das 

-Grades 

Bachelor-Studium 
  

Sätze 2 bis 4: 
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie kann als Hauptfach in der Zwei-Hauptfächer-
Kombination, das sich in den Pflicht- und den Wahlpflichtbereich (zusammen 75 ECTS-
Punkte) sowie den Bereich Schlüsselqualifikationen (10 ECTS-Punkte) und die 
Abschlussarbeit (10 ECTS-Punkte) gliedert, studiert werden. 
 
Bezüglich der Kombinationen mit anderen Fächern im Rahmen dessen bestehen von Seiten 
der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie keine Einschränkungen. 

 
 
Abs. 7: Zuordnung zu den einzelnen Bereichen, Studienfachbeschreibung, Schlüsselqualifikations-

Pool 
  
 Satz 1: 

Die Zuordnung der einzelnen Module zu den Bereichen Pflicht, Wahlpflicht bzw. 
Schlüsselqualifikationen (fachspezifisch oder allgemein) ist der Studienfachbeschreibung 
(Anlage 1) zu entnehmen. 

 
 

Zu § 7 ASPO: 
Lehrformen 

 
Abs. 1: Mögliche Lehrformen, Unterrichtssprache 
 
 Satz 4: 

Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache angeboten. 



 
Zu § 8 ASPO: 

Umfang der Prüfung, Fristen 
 
Abs. 1: erfolgreicher Abschluss des Bachelor-Studiums, Festlegung der ECTS-Punkte für die Module 

bzw. Teilmodule in den einzelnen Bereichen: 
 
Sätze 2 und 3: 
Die für einen erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Studiums zu erzielenden ECTS-Punkte in 
den einzelnen Modulen und Teilmodulen ergeben sich aus den Modul- und 
Teilmodulbeschreibungen. 

 
 

Zu § 14 ASPO: 
Anrechnung von Modulen, Teilmodulen, Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienzeiten 

 
Abs. 1: Anrechnung von Modulen bzw. Teilmodulen aus demselben Studienfach 
 
 Satz 1: 
 Einschlägige Module bzw. Teilmodule aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich sowie den 

fachspezifischen Schlüsselqualifikationen, welche in demselben Studienfach oder 
vergleichbaren Studienfächern an anderen Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen 
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes bestanden worden sind, können in vollem 
Umfang an der Universität Würzburg vom jeweiligen Prüfungsausschuss angerechnet werden; 
Leistungen aus einer Abschlussarbeit werden nicht anerkannt. 

 Die Belegung von Modulen mit identischen Teilmodulen im Wahlpflichtbereich ist 
ausgeschlossen. 

 
 
Abs. 6: ECTS-Punkte für die Anrechnung von einem im Ausland absolvierten Fachsemester 
 
  Satz 5: 
  Für den Fall, dass ECTS-Punkte im Ausland erworben worden sind, wird erst ab 

Überschreiten der Grenze von 20 ECTS-Punkten die Anrechnung von einem bzw. mehreren 
Fachsemester/n vorgenommen. Damit können 1 bis 20 im Ausland erworbene ECTS-Punkte 
angerechnet werden, ohne dass zugleich ein Fachsemester angerechnet wird. 

 
 

Zu § 17 ASPO: 
Form der Prüfungsleistungen 

 
Abs. 2:  Regelung der Teilmodulprüfungen 
 
 Satz 1: 

 Prüfungsform, Prüfungsdauer und Prüfungsumfang werden in den Teilmodulbeschreibungen 
festgelegt. 

 
 Satz 2: 
 Die Modulverantwortlichen können durch den Prüfungsausschuss ermächtigt werden, 

spätestens zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit innerhalb des in den 
Modulbeschreibungen festgesetzten Rahmens die Form und Dauer der Prüfungen 
festzulegen. 

 
 

Zu § 18 ASPO: 
Mündliche Teilmodulprüfungen 

 
Abs. 2:  Regelung der Zahl der Prüflinge 
 

Satz 2: 
Mündliche Teilmodulprüfungen können als Einzel- oder Gruppenprüfungen mit bis zu drei 
Prüflingen pro Gruppe stattfinden. Sofern eine mündliche Prüfung in Form der Einzelprüfung 
erfolgt, ist dies in der jeweiligen Teilmodulbeschreibung ausgewiesen. 

 



 
Abs. 3: Regelung der Prüfungsdauer 
 

Die Dauer einer mündlichen Teilmodulprüfung wird in den Teilmodulbeschreibungen 
festgelegt. 

 
 

Zu § 19 ASPO: 
Schriftliche Teilmodulprüfungen 

 
Abs. 3: Regelung der Prüfungsdauer 
 

Die Dauer einer schriftlichen Teilmodulprüfung wird in den Teilmodulbeschreibungen 
festgelegt. 

 
 

Zu § 21 ASPO: 
Abschlussarbeit: Bachelor-Arbeit 

 
Abs. 4: Zuteilung des Themas der Abschlussarbeit 
 
 Sätze 1 und 2: 

Das Thema der Abschlussarbeit im Studienfach Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 
kann zu dem Zeitpunkt zugeteilt werden, zu welchem der Prüfling mindestens 60 ECTS-
Punkte aus dem Pflicht- und Wahlpflichtbereich in Vor- und Frühgeschichtlicher Archäologie 
erreicht hat. Auf begründeten Antrag kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall eine Zuteilung 
des Themas vor Erreichen der zuvor genannten ECTS-Punkte zulassen. 

 
 
Abs. 10: Sprache der Abschlussarbeit 
 
 Sätze 1 und 2: 

Die Abschlussarbeit muss in deutscher Sprache vorgelegt werden. 
 
 

Zu § 22 ASPO: 
Abschlusskolloquium 

 
Abs. 1: Notwendigkeit eines Abschlusskolloquiums 
 

  Sätze 1 und 2: 
 Im Studienfach Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie in der Ausprägung von 85 ECTS-

Punkten findet kein Abschlusskolloquium statt. Dies gilt nicht im Falle einer 
fächerübergreifenden Abschlussarbeit, wenn die fachspezifischen Bestimmungen des 
anderen Studienfachs die Durchführung eines Abschlusskolloquiums voraussetzen und für 
das Prüfungsverfahren der Abschlussarbeit der Prüfungsausschuss des anderen Studienfachs 
zuständig ist (gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 ASPO). 

 
 

Zu § 23 ASPO: 
Organisation von Prüfungen 

 
Abs. 1: Prüfungszeitraum 

 
Satz 1: 
Schriftliche Prüfungen für ein Teilmodul finden in der Regel kurz vor oder nach Ende des 
Vorlesungszeitraums statt, in dem das Modul angeboten wird. Werden für ein Teilmodul in 
jedem Semester Prüfungen, aber nicht in jedem Semester Veranstaltungen angeboten, so 
liegt der Prüfungszeitraum in Semestern, in denen keine Veranstaltungen des Teilmoduls 
angeboten werden, in der Regel kurz vor oder nach Beginn des Vorlesungszeitraums des 
Semesters. 
 
Termine für mündliche Prüfungen werden in Absprache mit dem jeweiligen Prüfer bzw. der 
jeweiligen Prüferin bestimmt. 



Zu § 24 ASPO: 
Voraussetzungen für die erfolgreiche Anmeldung zu Prüfungen 

 
Abs. 1: Weitere Anmeldevoraussetzungen 

 
Satz 2: 
Eventuelle weitere Voraussetzungen für die erfolgreiche Anmeldung zu Prüfungen sind in den 
jeweiligen Teilmodulbeschreibungen geregelt. 

 
 

Zu § 31 ASPO: 
Bestehen von Prüfungen 

 
Abs. 3: Bestehen der Bachelor-Prüfung 

 
Für das erfolgreiche Bestehen der Bachelor-Prüfung müssen im Studienfach Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie als eines von zwei Hauptfächern Module aus dem Pflicht- und 
Wahlpflichtbereich (zusammen 75 ECTS-Punkte), dem Bereich der Schlüsselqualifikationen 
(10 ECTS-Punkte) sowie die Abschlussarbeit mit 10 ECTS-Punkten erfolgreich abgeschlossen 
worden sein. 

 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Studienfachbeschreibung 
Anlage 2: Modul- und Teilmodulbeschreibungen (Modulhandbuch) 
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
    Diese fachspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft. Das 
Inkrafttreten der ASPO bleibt hiervon unberührt. 

 
 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Würzburg vom 10. Februar 2009. 
 
Würzburg, den 7. April 2009 
 
Der Präsident: 
 
 
Prof. Dr. A. Haase 
 
 
 
 
 
Die Fachspezifischen Bestimmungen für das Bachelor-Hauptfach Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 
(Erwerb von 85 ECTS-Punkten) wurden am 7. April 2009 in der Universität niedergelegt; die Niederlegung wurde 
am 8. April 2009 durch Anschlag in der Universität bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 8. 
April 2009. 
 
Würzburg, den 8. April 2009 
 
Der Präsident: 
 
 
Prof. Dr. A. Haase 
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   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 
Anlage 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studienfachbeschreibung 
 

für das Bachelor-Hauptfach 
 

Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 
 

(Erwerb von 85 ECTS-Punkten)  



   
 Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 
Studienfachbeschreibung (Bachelor) als Fach der 2-Fach-Ausprägung mit  
85-85-10 ECTS-Punkten 
(2007/1)                         (Stand: 30.10.2008) 
 

Studienfachbezeichnung:   
 

Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Nr.:  
(wird von der 
ZV ausgefüllt) 

Studienfachverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche Archäolo-
gie 

Module des Studienfachs 

Pflichtbereich: 60 ECTS-PUNKTE  

Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung  

Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte  

Modulverantwortung  

 Einführung in die Vor- und Früh-
geschichtliche Archäologie 

04-VFG-EF 2 10 
Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 Epochen und Regionen in der 
Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie 2 

04-VFG-EuR2 2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 Quellen der Vor- und Frühge-
schichtlichen Archäologie 2 

04-VFG-AQ2 2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 Formenkunde und Chronologie 
der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie 

04-VFG-FuCH 2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 Methoden und Theorie in der Vor- 
und Frühgeschichtlichen Archäo-
logie 

04-VFG-MuTH 2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 Exkursionen zur Vor- und Früh-
geschichtlichen Archäologie 

04-VFG-EX 2 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 Archäologisches Geländeprakti-
kum 1 

04-VFG-GP1 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

Wahlpflichtbereich: 15 ECTS-PUNKTE  

Nr.: (wird 
von der 
ZV ausge-
füllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung  

Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte  

Modulverantwortung  

 Epochen und Regionen in der Vor- 
und Frühgeschichtlichen Archäolo-
gie 1 

04-VFG-EuR1 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 



   
 Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 Quellen in der Vor- und Frühge-

schichtlichen Archäologie 1 
04-VFG-AQ1 1 5 Inhaber/-in des Lehr-

stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 Grundlagen zur Geoarchäologie 1 04-Geo-Arch1 1 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Geodynamik 
und Geomaterialfor-
schung 

 Einführung in die Archäometrie 04-Geo-EAM 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Geodynamik 
und Geomaterialfor-
schung 

 Archäologisches Geländepraktikum 
2 

04-VFG-GP2 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

Schlüsselqualifikation: 10 ECTS-PUNKTE 

Nr.: (wird 
von der 
ZV ausge-
füllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung  

Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte  

Modulverantwortung  

Allgemeine Schlüsselqualifikationen 

 Basismodul 
"Informationskompetenz für 
Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

41-IK-GW1 1 1 Leiter/-in der 
Universitätsbibliothek 

 Aufbaumodul 
"Informationskompetenz für 
Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

41-IK-GW2 1 2 Leiter/-in der 
Universitätsbibliothek 

 Präsentationstechniken 04-MW-SQA2 1 2 Wissenschaftliche/-r 
Assistent/-in für Musik-
wissenschaft 1 

 Schwedisch Grundstufe 1 42-SEG1 1-3 8 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Schwedisch Grundstufe 2 42-SEG2 1-2 5 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Englisch Grundstufe 3 42-ENG3 1 4 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Mittelstufe Englisch 1 42-ENM1 1 4 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Mittelstufe Englisch 2 42-ENM2 1 2 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Mittelstufe Englisch 3 42-ENM3 1 2 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Mittelstufe Englisch 4 42-ENM4 1 2 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 



   
 Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 Französisch Grundstufe 3 42-FRG3 1 4 Leiter/-in der Abteilung 

Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Französisch Grundstufe 2 42-FRG2 1-2 7 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Französisch Grundstufe 1 42-FRG1 1-3 10 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Italienisch Grundstufe 3 42-ITG3 1 4 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Italienisch Grundstufe 2 42-ITG2 1-2 7 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Italienisch Grundstufe 1 42-ITG1 2-3 10 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Spanisch Grundstufe 3 42-SPG3 1 4 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Spanisch Grundstufe 2 42-SPG2 1-2 7 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Spanisch Grundstufe 1 42-SPG1 2-3 10 Leiter/-in der Abteilung 
Sprachlehre und Sprach-
lehrforschung 

 Russische Sprache 1 04-SL-RS1 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische Phi-
lologie 

 Russische Sprache 2 04-SL-RS2 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische Phi-
lologie 

 Bosnisch-Kroatisch-Serbische/ 
Serbokroatische Sprache 1 

04-SL-BKS1 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische Phi-
lologie 

 Bosnisch-Kroatisch-Serbische/ 
Serbokroatische Sprache 2 

04-SL-BKS2 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische Phi-
lologie 

 Polnische Sprache 1 04-SL-POLN 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische Phi-
lologie 

 Polnische Sprache 2 04-SL-POLN 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische Phi-
lologie 

 Slovenische Sprache 1 04-SL-SLOV1 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische Phi-
lologie 

 Slovenische Sprache 2 04-SL-SLOV2 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische Phi-
lologie 

 Lateinische Sprachkurse zur Vorbe-
reitung auf das Latinum 1-2 

04-KPL-LKA 1-2 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Klassische 
Philologie II – Latinistik 



   
 Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 Griechische Sprachkurse zur Vor-

bereitung auf das Graecum 1-2 
04-KPG-GKA 1 5 Inhaber/-in des Lehr-

stuhls für Klassische 
Philologie I – Gräzistik 

Fachspezifische Schlüsselqualifikationen 

 Naturwissenschaften und EDV-
Anwendung in der Archäologie 

04-VFG-NuE 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 Techniken der archäologischen 
Feldforschung und Fundbearbei-
tung 

04-VFG-FuF 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 

 Archäologische Praxis: Museologie: 
Ausstellungswesen 

04-KA-MusA 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Klassische 
Archäologie 

Abschlussarbeit: 10 ECTS-PUNKTE 

 Bachelor-Thesis Vor- und Frühge-
schichtliche Archäologie 

04-VFG-
BTVFG 

2 Mona-
te 

10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Vor- und Früh-
geschichtliche Archäolo-
gie 
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Anlage 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul- und Teilmodulbeschreibungen (Modulhandbuch) 
 

für das Bachelor-Hauptfach 
 

Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 
 

(Erwerb von 85 ECTS-Punkten)  
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Pflichtbereich  
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführung in die Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-EF 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von Grundlagen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie: methodische Entwicklungen 
in der Forschungsgeschichte; die hauptsächlichen Quellengattungen Siedlungen, Gräber, Depotfunde; 
die wesentlichen fachspezifischen und naturwissenschaftlichen Methoden für die Datierung und sonstige 
Analyse der verschiedenen Quellengattungen; ausgewählte Beispiele des Quellenmaterials. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Grundkenntnisse zu Forschungsgeschichte, Quellenarten und Methoden der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie; Grundlagen selbstständigen wissenschaftlichen Arbeitens; 
Archäologische Methodologie; Quellen (Befunde und Funde). 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-EF-1 04-VFG-EF-2   
Titel:  Einführung in die Vor- und 

Frühgeschichtliche Archäologie 1 
Einführung in die Vor- und 

Frühgeschichtliche Archäologie 2 
  

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   
ECTS-Punkte: 5 5   

10   
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-EF-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules sowie die Abgabe von 
3 Seiten Protokollen. 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-EF-1S 04-VFG-EF-1T 04-VFG-EF-1Ex  

Titel:  Einführung in die Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

1 (Seminar) 

Einführung in die Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

1 (Tutorium) 

Einführung in die Vor- und 
Frühgeschichtliche 

Archäologie 1 (Exkursion) 

 

Art: Seminar Tutorium Exkursion  

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht  

SWS: 2 1 1  

Arbeits-
aufwand: 

90 h 30 h 30 h  

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS Jährlich, WS  
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch  
Inhalt: Grundkenntnisse zu 

Forschungsgeschichte und 
Quellen der Vor- und 
Frühgeschichtlichen 

Archäologie. Es werden die 
wesentlichen, besonders 

methodischen Entwicklungen 
in der Forschungsgeschichte 

der Wissenschaftsdisziplin Vor- 
und Frühgeschichtliche 

Archäologie vermittelt sowie 
die hauptsächlichen 

Quellengattungen Siedlungen, 
Gräber, Depotfunde anhand 
ausgewählter Beispiele im 

zeitlichen Überblick aufgezeigt. 

Einführung in 
wissenschaftliches Arbeiten 

und  den Umgang mit 
Fachliteratur, Vorbereitung auf 
die Klausur durch angeleitete 

Vertiefung des Lernstoffes aus 
dem Seminar. 

Grundkenntnisse zu Quellen 
der Vor- und 

Frühgeschichtlichen 
Archäologie anhand von 

Geländedenkmalen, 
Sammlungen und 

Ausstellungen. Angeleitete 
Veranschaulichung von 

Lernstoff der Einführung am 
originalen archäologischen 

Material – Exkursion 1. 

 

Sonstiges:   Dauer: 1 Tag; 3 Seiten 
Protokolle 

 

 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-EF-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen des Teilmodules sowie die Abgabe 
von 6 Seiten Protokollen. 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-EF-2S 04-VFG-EF-2E   

Titel:  Einführung in die Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 2 

Einführung in die Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 2 

 
 

Art: Seminar Exkursion  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 2  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   
Inhalt: Grundkenntnisse zu Quellen und Methoden 

der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie. Es werden die wesentlichen 

fachspezifischen und naturwissenschaftlichen 
Methoden, die für die Datierung und sonstige 
Analyse der verschiedenen Quellengattungen 
der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 
angewendet werden, detailliert vermittelt und 

anhand ausgewählter Beispiele des 
Quellenmaterials veranschaulicht. 

Grundkenntnisse zu Quellen der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie anhand von 

Geländedenkmalen, Sammlungen und 
Ausstellungen. Angeleitete Veranschaulichung 

von Lernstoff der Einführung am originalen 
archäologischen Material  – Exkursion 2. 

  

Sonstiges:  Dauer: 2 Tage; 6 Seiten Protokolle.   
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Epochen und Regionen in der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie 2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-EuR2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von vertieften Kenntnissen zu ausgewählten Kulturperioden und Kulturräumen der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie: vertiefte Kenntnisse der hauptsächlichen Befunde und Funde, die für 
die vor- und frühgeschichtlichen Kulturen in den verschiedenen Perioden und Räumen vom 
Paläolithikum bis in die Römische Eisenzeit und von Nordeuropa bis in das Mittelmeergebiet 
kennzeichnend sind; Einbeziehung der Forschungsgeschichte und des aktuellen Stands der Forschung. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Kenntnisse der Forschungsgeschichte und kulturspezifischen Merkmale ausgewählter Kulturperioden 
und Kulturräume der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie; selbstständige Beschäftigung mit 
archäologischen Fragestellungen/ kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen der Forschung; 
Systematik der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie; Kommunikationstechniken. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-EuR2-1    
Titel:  Epochen und Regionen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 2.1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 6    
ECTS-Punkte: 10    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 16.12.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Epochen und Regionen in der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 2.1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-EuR2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-VFG-EF-1 und 04-VFG-EF-2 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier plus schriftliche Ausfertigung 
plus Protokolle 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier, 10-15 
Seiten schriftliche Ausfertigung, 17 Seiten Protokolle 
(Gewichtung: 45/45/10) 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-EuR2-1V1 04-VFG-EuR2-1V2 04-VFG-EuR2-1S  

Titel:  Epochen und Regionen in 
der Vor- und 

Frühgeschichtlichen 
Archäologie 2.1 (Vorlesung 

1) 

Epochen und Regionen in der 
Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie 2.1 (Vorlesung 2) 

Epochen und Regionen in der 
Vor- und Frühgeschichtlichen 

Archäologie 2.1 (Seminar) 

 

Art: Vorlesung Vorlesung Seminar  

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht  

SWS: 2 2 2  

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h 150 h  

Turnus: Alle 2 Jahre Alle 2 Jahre Alle 2 Jahre  

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch  

Inhalt: Vermittlung von vertieften Kenntnissen zu ausgewählten 
Kulturperioden und Kulturräumen der Vor- und 

Frühgeschichtlichen Archäologie. Es werden die 
hauptsächlichen Befunde und Funde, die für die vor- und 

frühgeschichtlichen Kulturen in den verschiedenen Perioden 
und Räumen vom Paläolithikum bis in die Römische Eisenzeit 

und von Nordeuropa bis in das Mittelmeergebiet 
kennzeichnend sind, in Einbeziehung der 

Forschungsgeschichte und des aktuellen Stands der 
Forschung aufgezeigt. 

Vermittlung von vertieften 
Kenntnissen zu ausgewählten 

Kulturperioden und 
Kulturräumen der Vor- und 

Frühgeschichtlichen 
Archäologie. Es werden die 

hauptsächlichen Befunde und 
Funde, die für die vor- und 

frühgeschichtlichen Kulturen in 
den verschiedenen Perioden 

und Räumen vom Paläolithikum 
bis in die Römische Eisenzeit 

und von Nordeuropa bis in das 
Mittelmeergebiet 

kennzeichnend sind, in 
Einbeziehung der 

Forschungsgeschichte und des 
aktuellen Stands der Forschung 

detailliert erarbeitet und 
diskutiert. 

 

Sonstiges: 10 Seiten Protokolle 7 Seiten Protokolle   
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-AQ2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von vertieften Kenntnissen zu ausgewählten Quellenarten der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie: vertiefte Kenntnisse der verschiedenen Befunde (wie Siedlungen, Gräber, Depotfunde etc.) 
und Fundgruppen (wie Keramikgefäße, Steingeräte, Bronzen etc.) sowie der spezifischen 
Auswertungsstrategien der Quellengattungen; Einbeziehung des aktuellen Stands der Forschung und 
von Methodenkritik. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Kenntnisse der Charakteristika und Entwicklungen ausgewählter Quellen der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie; selbstständige Beschäftigung mit archäologischen Fragestellungen/ 
kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen der Forschung; Archäologische Methodologie; 
Systematik der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie; Kommunikationstechniken. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-AQ2-1 04-VFG-AQ2-2   
Titel:  Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen 

Archäologie 2.1 
Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen 

Archäologie 2.2 
  

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 2   
ECTS-Punkte: 8 2   

10   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 16.12.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 
2.1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-AQ2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  8 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  240 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen des Teilmoduls. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier plus schriftliche Ausfertigung 
plus Protokolle 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier, 10-15 
Seiten Hausarbeit, 10 Seiten Protokolle (Gewichtung: 
45/45/10) 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-AQ2-1V 04-VFG-AQ2-1S   

Titel:  Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie 2.1 (Vorlesung) 

Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie 2.1 (Seminar) 

 
 

Art: Vorlesung Seminar  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 2  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 150 h   

Turnus: Alle 2 Jahre, WS Alle 2 Jahre, WS   
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   
Inhalt: Vermittlung von vertieften Kenntnissen zu 

ausgewählten Quellenarten der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie. Es werden 
die verschiedenen Befunde (wie Siedlungen, 
Gräber, Depotfunde etc.) und Fundgruppen 
(wie Keramikgefäße, Steingeräte, Bronzen 

etc.) sowie die spezifischen 
Auswertungsstrategien der Quellengattungen 

in Einbeziehung des aktuellen Stands der 
Forschung methodenkritisch aufgezeigt – 

Vorlesung 1. 

Vermittlung von vertieften Kenntnissen zu 
ausgewählten Quellenarten der Vor- und 

Frühgeschichtlichen Archäologie. Es werden 
die verschiedenen Befunde (wie Siedlungen, 
Gräber, Depotfunde etc.) und Fundgruppen 
(wie Keramikgefäße, Steingeräte, Bronzen 

etc.) sowie die spezifischen 
Auswertungsstrategien der Quellengattungen 

in Einbeziehung des aktuellen Stands der 
Forschung detailliert erarbeitet und 

methodenkritisch diskutiert. 

  

Sonstiges: 10 Seiten Protokolle    
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 
2.2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-AQ2-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Protokolle 

12. Prüfungsumfang: Ca. 7 Seiten Protokolle 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-AQ2-2V    

Titel:  Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 2.2   
 

Art: Vorlesung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von vertieften Kenntnissen zu ausgewählten Quellenarten der Vor- und 

Frühgeschichtlichen Archäologie. Es werden die verschiedenen Befunde (wie Siedlungen, 
Gräber, Depotfunde etc.) und Fundgruppen (wie Keramikgefäße, Steingeräte, Bronzen etc.) 
sowie die spezifischen Auswertungsstrategien der Quellengattungen in Einbeziehung des 

aktuellen Stands der Forschung methodenkritisch aufgezeigt – Vorlesung 2. 

   

Sonstiges:     
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Formenkunde und Chronologie der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-FuCH 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von Kenntnissen zu Formenkunde und Chronologie von ausgewählten Fundgruppen in der 
Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie: Erarbeitung der Fund- und Befundgattungen, des 
Formenspektrums und der Datierung von Fundgruppen der hauptsächlich gelehrten Zeitperioden der 
Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie (Paläolithikum, Neolithikum, Bronzezeit, Vorrömische 
Eisenzeit, Römische Eisenzeit). 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Kenntnisse der typologischen Entwicklung, Verbreitung und Zeitstellung von ausgewählten Fundgruppen 
in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie; Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens; Epochen 
(Überblick vom Paläolithikum bis in die Römische Eisenzeit); Quellen (Befunde und Funde); 
Kommunikationstechniken. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-FuCH-1 04-VFG-FuCH-2 04-VFG-FuCH-3  
Titel:  Formenkunde und 

Chronologie der Vor- und 
Frühgeschichtlichen 

Archäologie 1 

Formenkunde und 
Chronologie der Vor- und 

Frühgeschichtlichen 
Archäologie 2 

Formenkunde und 
Chronologie der Vor- und 

Frühgeschichtlichen 
Archäologie 3 

 

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 2 2 2  
ECTS-Punkte: 2 4 4  

10  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Formenkunde und Chronologie der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-FuCH-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier 

12. Prüfungsumfang: 15-30 Minuten Referat, 1-2 Seiten Thesenpapier 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-FuCH-1S    

Titel:  Formenkunde und Chronologie der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Alle 2 Jahre    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen zu Formenkunde und Chronologie von ausgewählten 

Fundgruppen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. Es werden die Fund- und 
Befundgattungen, das Formenspektrum und die Datierung von Fundgruppen einer der 

hauptsächlich gelehrten Zeitperioden der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 
(Paläolithikum, Neolithikum, Bronzezeit, Vorrömische Eisenzeit, Römische Eisenzeit) 

erarbeitet – Seminar 1. 

   

Sonstiges:     
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Formenkunde und Chronologie der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-FuCH-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-FuCH-2S    

Titel:  Formenkunde und Chronologie der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 2   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Alle 2 Jahre    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen zu Formenkunde und Chronologie von ausgewählten 

Fundgruppen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. Es werden die Fund- und 
Befundgattungen, das Formenspektrum und die Datierung von Fundgruppen einer der 

hauptsächlich gelehrten Zeitperioden der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 
(Paläolithikum, Neolithikum, Bronzezeit, Vorrömische Eisenzeit, Römische Eisenzeit) 

erarbeitet – Seminar 2. 

   

Sonstiges:     
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Formenkunde und Chronologie der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-FuCH-3 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-FuCH-3S    

Titel:  Formenkunde und Chronologie der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 3   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Alle 2 Jahre    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen zu Formenkunde und Chronologie von ausgewählten 

Fundgruppen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. Es werden die Fund- und 
Befundgattungen, das Formenspektrum und die Datierung von Fundgruppen einer der 

hauptsächlich gelehrten Zeitperioden der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 
(Paläolithikum, Neolithikum, Bronzezeit, Vorrömische Eisenzeit, Römische Eisenzeit) 

erarbeitet – Seminar 3. 

   

Sonstiges:     
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Methoden und Theorie in der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-MuTH 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von Kenntnissen zu ausgewählten Themenbereichen der Methodik, Kulturtheorie und 
Forschungsgeschichte in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie: Erarbeitung von 
fachspezifischen und kulturwissenschaftlich vergleichenden Auswertungsmethoden, theoretischen 
Modellbildungen und forschungsgeschichtlichen Deutungsansätzen für vor- und frühgeschichtliche 
Sachkultur und Lebensformen. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Kenntnisse zu ausgewählten Methoden, kulturwissenschaftlichen Theorien und 
forschungsgeschichtlichen Themen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. Verständnis für 
systematische, kulturelle und historische Zusammenhänge; Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens; 
Archäologische Methodologie; Theorie; Kommunikationstechniken. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-MuTH-1 04-VFG-MuTH-2 04-VFG-MuTH-3  
Titel:  Methoden und Theorie in der 

Vor- und 
Frühgeschichtlichen 

Archäologie 1 

Methoden und Theorie in der 
Vor- und Frühgeschichtlichen 

Archäologie 2 

Methoden und Theorie in 
der Vor- und 

Frühgeschichtlichen 
Archäologie 3 

 

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 2 2 2  
ECTS-Punkte: 2 4 4  

10  
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Methoden und Theorie in der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-MuTH-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier 

12. Prüfungsumfang: 15-30 Minuten Referat, 1-2 Seiten Thesenpapier 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-MuTH-1S    

Titel:  Methoden und Theorie in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen zu ausgewählten Themenbereichen der Methodik, 

Kulturtheorie und Forschungsgeschichte in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. 
Es werden fachspezifische und kulturwissenschaftlich vergleichende 

Auswertungsmethoden, theoretische Modellbildungen und forschungsgeschichtliche 
Deutungsansätze für vor- und frühgeschichtliche Sachkultur und Lebensformen erarbeitet – 

Seminar 1. 

   

Sonstiges:     
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Methoden und Theorie in der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-MuTH-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-MuTH-2S    

Titel:  Methoden und Theorie in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 2   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen zu ausgewählten Themenbereichen der Methodik, 

Kulturtheorie und Forschungsgeschichte in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. 
Es werden fachspezifische und kulturwissenschaftlich vergleichende 

Auswertungsmethoden, theoretische Modellbildungen und forschungsgeschichtliche 
Deutungsansätze für vor- und frühgeschichtliche Sachkultur und Lebensformen erarbeitet – 

Seminar 2. 

   

Sonstiges:     
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Methoden und Theorie in der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-MuTH-3 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-MuTH-3S    

Titel:  Methoden und Theorie in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 3   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen zu ausgewählten Themenbereichen der Methodik, 

Kulturtheorie und Forschungsgeschichte in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. 
Es werden fachspezifische und kulturwissenschaftlich vergleichende 

Auswertungsmethoden, theoretische Modellbildungen und forschungsgeschichtliche 
Deutungsansätze für vor- und frühgeschichtliche Sachkultur und Lebensformen erarbeitet – 

Seminar 3. 

   

Sonstiges:     
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Exkursionen zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie  Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-EX 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von Kenntnissen zu Museumsdidaktik, Quellenarten und Epochen anhand von 
Geländedenkmälern, Sammlungen und Ausstellungen: Aufzeigen aktueller archäologischer 
Museumskonzepte im kritischen Vergleich sowie intensives Kennenlernen von ausgewählten 
archäologischen Fundregionen. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Verständnis museumsdidaktischer Konzepte sowie Kenntnis von Fundmaterial, Kulturgruppen und 
Quellenarten durch die visuelle Auseinandersetzung mit den realen Objekten; Systematik der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-EX-1    
Titel:  Exkursionen zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 5    
ECTS-Punkte: 5    

  
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Exkursionen zur Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-EX-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: a) Referat mit Protokollen oder b) Protokolle 

12. Prüfungsumfang: a) ca. 20 Minuten Referat und 7 Seiten Protokolle; b) 15 
Seiten Protokolle 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-EX-1E    

Titel:  Exkursionen zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie   
 

Art: Exkursion   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 5   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen zu Museumsdidaktik, Funden, Befunden und Epochen anhand 

von Geländedenkmälern, Sammlungen und Ausstellungen. Es werden aktuelle 
archäologische Museumskonzepte im kritischen Vergleich aufgezeigt sowie durch 
Besichtigung ausgewählte archäologische Fundregionen intensiv kennengelernt. 

   

Sonstiges: Dauer: 5-7 Tage    
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Archäologisches Geländepraktikum 1  Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-GP1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von grundlegenden praktischen Kenntnissen und Techniken der archäologischen 
Feldforschung (Prospektionen und Ausgrabungen): Erlernen und Verfestigung der Anwendung der 
Grundlagen der archäologischen Prospektion und Ausgrabung durch praktische Durchführung. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Fähigkeit, bei archäologischen Ausgrabungen und Prospektionen unter Anleitung qualifizierte Arbeiten 
durchzuführen; Techniken der Feldforschung und Fundbearbeitung. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-GP1-1    
Titel:  Archäologisches Geländepraktikum 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 5    
ECTS-Punkte: 5    

  
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Archäologisches Geländepraktikum 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-GP1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Protokolle 

12. Prüfungsumfang: 10 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-GP1-1P    

Titel:  Archäologisches Geländepraktikum 1   
 

Art: Praktikum   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 5   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von praktischen Kenntnissen und Techniken der archäologischen Feldforschung 

(Prospektionen und Ausgrabungen). Es wird die Anwendung der Grundlagen der 
archäologischen Prospektion und Ausgrabung durch praktische Durchführung erlernt und 

verfestigt. 

   

Sonstiges: Dauer: 15 Tage    
 



 

   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
 
 
 
Wahlpflichtbereich  
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Epochen und Regionen in der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie 1 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-EuR1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung eines Überblicks über Kulturperioden und Kulturräume der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie: Überblick der hauptsächlichen Befunde und Funde, die für die vor- und frühgeschichtlichen 
Kulturen in verschiedenen Perioden und Räumen vom Paläolithikum bis in die Römische Eisenzeit und 
von Nordeuropa bis in das Mittelmeergebiet kennzeichnend sind. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Kenntnisse der kulturspezifischen Merkmale von Kulturperioden und Kulturräumen der Vor- und 
frühgeschichtlichen Archäologie im Überblick; Grundlagen selbstständigen wissenschaftlichen Arbeitens; 
Systematik der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie; Kommunikationstechniken. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-EuR1-1    
Titel:  Epochen und Regionen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 2    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Epochen und Regionen in der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 1 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-EuR1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier plus schriftliche Ausfertigung 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier, 10-15 
Seiten Hausarbeit (Gewichtung: 50/50) 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-EuR1-1S    

Titel:  Epochen und Regionen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung eines Überblicks über Kulturperioden und Kulturräume der Vor- und 

Frühgeschichtlichen Archäologie. Es werden die hauptsächlichen Befunde und Funde, die 
für die vor- und frühgeschichtlichen Kulturen in verschiedenen Perioden und Räumen vom 

Paläolithikum bis in die Römische Eisenzeit und von Nordeuropa bis in das Mittelmeergebiet 
kennzeichnend sind, im Überblick erarbeitet. 

   

Sonstiges:     
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-AQ1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung eines Überblicks über die Quellenarten der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie: 
Überblick der verschiedenen Befunde (wie Siedlungen, Gräber, Depotfunde etc.) und Fundgruppen (wie 
Keramikgefäße, Steingeräte, Bronzen etc.) sowie der spezifischen Auswertungsstrategien der 
Quellengattungen. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Kenntnisse der Charakteristika und Entwicklungen der Quellen in der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie im Überblick; Grundlagen selbstständigen wissenschaftlichen Arbeitens; Archäologische 
Methodologie; Systematik der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie; Kommunikationstechniken. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-AQ1-1    
Titel:  Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 2    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-AQ1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier plus schriftliche Ausfertigung 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier, 10-15 
Seiten schriftliche Ausfertigung (Gewichtung: 50/50) 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-AQ1-1S    

Titel:  Quellen der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung eines Überblicks über die Quellenarten der Vor- und Frühgeschichtlichen 

Archäologie. Es werden die verschiedenen Befunde (wie Siedlungen, Gräber, Depotfunde 
etc.) und Fundgruppen (wie Keramikgefäße, Steingeräte, Bronzen etc.) sowie die 
spezifischen Auswertungsstrategien der Quellengattungen im Überblick erarbeitet. 

   

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                             (Stand: 18.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Grundlagen zur Geoarchäologie 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-Geo-Arch1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Geographie / 09010000 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in der Professur für Geodynamik und 
Geomaterialforschung 

4. SWS: 6  

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in anorganischer Chemie und 
Physik 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-Geo-Arch3, 04-Geo-Arch4, 04-Geo-Arch6 

10. Inhalte: 

Einführung in die grundlegenden geologischen Vorgänge der Erde; Einführung in die Grundlagen einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Altertumswissenschaften und Naturwissenschaften. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse über Entwicklung und Aufbau der Erde, Entstehung 
und Zusammensetzung von Mineralen und Gesteinen (auch als wesentliches Material archäologischer 
Funde), über plattentektonische Prozesse, die auch die früheren Lebensräume maßgeblich prägten. 
Außerdem haben sich die Studierenden Grundkenntnisse der interdisziplinären Zusammenarbeit 
zwischen Altertums- und Naturwissenschaften in der Archäometrie erworben, vor allem hinsichtlich einer 
analytisch orientierten Archäometrie; sie sind mit wesentlichen Analyse- und Datierungsmethoden 
vertraut. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-Geo-Arch1-1 04-Geo-Arch1-2 

Titel:  Allgemeine Physische Geographie 1 
(System Erde: Endogene Dynamik) 

Einführung in die Archäometrie 

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht 

SWS: 4 2 

ECTS-Punkte: 5 5 

10 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                         (Stand: 18.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Allgemeine Physische Geographie 1 (System Erde: 
Endogene Dynamik) 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-Geo-Arch1-1  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Geographie  / 09010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in der Professur für Geodynamik und 
Geomaterialforschung 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:       

 b) Sonstige Vorkenntnisse:       

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-Geo-Arch3-1, 04-Geo-Arch6-1, 04-Geo-Arch6-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 45 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

09-PG1-1V 09-PG1-1T  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel:  Einführung in die Physische Geographie I 
(System Erde: Endogene Dynamik) 

Tutorium zur Einführung in die Physische Geo-
graphie I (System Erde: Endogene Dynamik) 

Art: Vorlesung Tutorium 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht 

SWS: 3 1 

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h 

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS 

Teilnehmer-
zahl: 

 Ca. 20 (pro Gruppe) 

Sprache: Deutsch Deutsch 

Inhalt: Entstehung/ Aufbau der Erde, Eigenschaften 
wichtiger gesteinsbildender, ökonomisch 
bedeutender Minerale, Vulkanismus/ 
Extrusivgesteine, Plutonismus/ Magmagenese, 
Sedimente/ Sedimentgesteine, Metamorphose; 
Geologische Strukturen, Ozeanboden, 
Plattentektonik, Erdbeben, Gebirgsbildung, 
kontinentale Kruste, Verteilung mineralischer 
Rohstoffe. 

Vertiefung der Inhalte der Vorlesung, mit 
Geländetag. 

Sonstiges:    
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                         (Stand: 18.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die Archäometrie Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-Geo-Arch1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Geographie / 09010000  

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in der Professur für Geodynamik und 
Geomaterialforschung 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:       

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-Geo-Arch6-1, 04-Geo-Arch6-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur oder mündliche Prüfung 

12. Prüfungsumfang: Je 30 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-Geo-Arch1-2    

Titel:  Einführung in die Archäometrie    

Art: Vorlesung und Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 2    

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

20    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Begriffsbestimmung Archäometrie; Überblick über den Umfang des Wissenschaftsfeldes; 
Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit von Altertums- und Naturwissenschaften 
– Anforderungen – Voraussetzungen; einige erste Grundlagen zur Analytischen 
Archäometrie: röntgenspektralanalytische Methoden, Diffraktometrie, Massenspektrometrie; 
Methoden der Altersdatierung; Anwendungsbeispiele für ausgewählte Teilbereiche der 
Archäometrie mit archäologischer Fragestellung, der Herangehensweise mit Hilfe 
naturwissenschaftlicher Methoden und der interdisziplinären Lösung. 

   

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                             (Stand: 11.12.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführung in die Archäometrie Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-GeoEAM 

1. Niveaustufe:  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Geographie/ 09010000 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in der Professur für Geodynamik und 
Geomaterialforschung 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Einführung in die Grundlagen einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen 
Altertumswissenschaften und Naturwissenschaften. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden haben sich Grundkenntnisse der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen 
Altertums- und Naturwissenschaften in der Archäometrie erworben, vor allem hinsichtlich einer 
analytisch orientierten Archäometrie; sie sind mit wesentlichen Analyse- und Datierungsmethoden 
vertraut. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-Geo-Arch1-2    

Titel:  Einführung in die Archäometrie    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS: 2    

ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                         (Stand: 18.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die Archäometrie Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-Geo-Arch1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Geographie / 09010000  

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in der Professur für Geodynamik und 
Geomaterialforschung 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:       

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-Geo-Arch6-1, 04-Geo-Arch6-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur oder mündliche Prüfung 

12. Prüfungsumfang: Je 30 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-Geo-Arch1-2    

Titel:  Einführung in die Archäometrie    

Art: Vorlesung und Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 2    

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

20    

Sprache: Deutsch    

Inhalt: Begriffsbestimmung Archäometrie; Überblick über den Umfang des Wissenschaftsfeldes; 
Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit von Altertums- und Naturwissenschaften 
– Anforderungen – Voraussetzungen; einige erste Grundlagen zur Analytischen 
Archäometrie: röntgenspektralanalytische Methoden, Diffraktometrie, Massenspektrometrie; 
Methoden der Altersdatierung; Anwendungsbeispiele für ausgewählte Teilbereiche der 
Archäometrie mit archäologischer Fragestellung, der Herangehensweise mit Hilfe 
naturwissenschaftlicher Methoden und der interdisziplinären Lösung. 

   

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Archäologisches Geländepraktikum 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-GP2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-VFG-GP1 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vertiefung von praktischen Kenntnissen und Techniken der archäologischen Feldforschung 
(Prospektionen und Ausgrabungen): Verfestigung der Erfahrung in der archäologischen Prospektion und 
Ausgrabung durch praktische Anwendung verschiedener Techniken und in unterschiedlichen 
archäologischen Fundmilieus. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Fähigkeit, bei archäologischen Ausgrabungen und Prospektionen Teilaufgaben selbstständig und 
eigenverantwortlich durchzuführen; Techniken der Feldforschung und Fundbearbeitung. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-GP2-2    
Titel:  Archäologisches Geländepraktikum 2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 5    
ECTS-Punkte: 5    

  
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Archäologisches Geländepraktikum 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-GP2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Protokolle 

12. Prüfungsumfang: 10 Seiten Protokolle 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-GP2-1P    

Titel:  Archäologisches Geländepraktikum 2    
 

Art: Praktikum   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 5   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vertiefung von praktischen Kenntnissen und Techniken der archäologischen Feldforschung 

(Prospektionen und Ausgrabungen). Es wird die Erfahrung in der archäologischen 
Prospektion und Ausgrabung durch praktische Anwendung verschiedener Techniken und in 

unterschiedlichen archäologischen Fundmilieus verfestigt. 

   

Sonstiges: Dauer: 15 Tage    
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Modulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-01-31) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Basismodul "Informationskompetenz für Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-GW1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Modulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:       

      b) Sonstige Vorkenntnisse:       

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Recherchestrategien und -hilfsmittel 

- Umgang mit den elektronischen Informationsmitteln der Bibliothek 

- fachspezifische Informationsquellen der Geisteswissenschaften: Bibliographien, Datenbanken, 
Kataloge, Zeitschriften, Nachschlagewerke 

- Recherche im Internet und in Suchmaschinen 

- Überblick über studiumsbegleitende Informationsmittel wie z. B. E-Learning 

- Literaturverwaltung 

Einzelne Phasen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach Möglichkeit an den 
einzelnen Disziplinen der Geisteswissenschaften orientieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden wissen, welche Informationen zu welchem Zweck benötigt werden. Sie besitzen die 
Fähigkeit, Informationen für ihr Fach, aber auch darüber hinaus relevante Informationen in 
verschiedensten Quellen zu finden und zu bewerten. 

Dabei kennen sie insbesondere die unterschiedlichen Qualitäten von spezifischen, 
zugangsbeschränkten Informationsquellen (Datenbanken) und allgemein zugänglichen Informationen 
(Internet). Darüber hinaus können die Studierenden mit Hilfe von Literaturverwaltungsprogrammen und 
E-Learning-Anwendungen die recherchierten Informationen für die eigenen Bedürfnisse aufbereiten, 
verwalten und weiterverarbeiten. 

Das Modul versetzt die Studierenden insgesamt in die Lage, die notwendige Informations- und 
Literaturrecherche für die Bachelor-Arbeit zu leisten. 
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12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 41-IK-GW1-1    
Titel:  Basismodul "Informationskompetenz für Studierende der Geisteswissenschaften"    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 0,5    
ECTS-Punkte: 1    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-05-14) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Basismodul "Informationskompetenz für Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-GW1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:       

 b) Sonstige Vorkenntnisse:       

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

      

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise, kurz vor oder nach dem Ende des 
Verwaltungszeitraums (Ende im WS: 31.03., Ende im SS: 
30.09.); der genaue Termin wird spätestens 3 Wochen 
vorab ortsüblich bekanntgegeben 

10. Prüfungsanmeldung: Vom 01. - 28. Februar und vom 01. - 31. Juli 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden/nicht bestanden 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

41-IK-GW1-1Ü   

Titel:  Basiskurs: Informationskompetenz für Studierende der Geisteswissenschaften   

Art: Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 0,5   

Arbeits-
aufwand: 

30 h   

Turnus: Jedes Semester   
Teilnehmer-
zahl: 

50   

Sprache: Deutsch   
Inhalt: Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Recherchestrategien und -hilfsmittel 
- Umgang mit den elektronischen Informationsmitteln der Bibliothek 
- fachspezifische Informationsquellen der Geisteswissenschaften: Bibliographien, 
Datenbanken, Kataloge, Zeitschriften, Nachschlagewerke 
- Recherche im Internet und in Suchmaschinen 
- Überblick über studiumsbegleitende Informationsmittel wie z. B. E-Learning 
- Literaturverwaltung 
 
Einzelne Phasen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach 
Möglichkeit an den einzelnen Disziplinen der Geisteswissenschaften orientieren. 

  

Sonstiges: Die Übung findet als Blockveranstaltung (2 Termine) in der vorlesungsfreien Zeit statt und 
gliedert sich in Plenums- und Gruppenphasen. Während im Plenum grundlegende Aspekte 
vermittelt werden, dienen die Gruppenphasen der Diskussion, Übung und Vertiefung. Die 
Präsenzphasen werden ergänzt durch Selbstlernphasen, in denen die Studierenden durch die 
Bereitstellung entsprechender Lernmaterialien in die Lage versetzt werden, die vermittelten 
Inhalte in eigenen Recherchen auszuprobieren und sich anzueignen. 
 
In der Übung werden jeweils fachspezifische Schwerpunkte gesetzt und vorab entsprechend 
ausgewiesen. Im Laufe eines Studienjahres werden dabei nach Möglichkeit alle Disziplinen 
der Geisteswissenschaften berücksichtigt. 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ggf. erfolgt ein  Auswahlverfahren nach folgenden Kriterien: 
- Zunächst werden Studierende aus Studiengängen der jeweiligen fachspezifischen 
Schwerpunkte berücksichtigt; etwaige Restplätze werden an Studierende der übrigen 
Studiengänge der Geisteswissenschaften vergeben. 
- Innerhalb der vorgenannten Gruppen werden 30% der Plätze aufgrund des 
Studienfortschritts (Fachsemester) vergeben (Rang bei gleicher Anzahl der Fachsemester 
entscheidet das Los), 70% der Plätze werden durch Losverfahren vergeben.    
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Modulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-01-31) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Aufbaumodul "Informationskompetenz für Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-GW2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Modulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 1,5 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 41-IK-GW1 oder Teilmodul 41-IK-GEO-2 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:       

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:       

10. Inhalte: 

Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Vertiefung einzelner Inhalte des Basismoduls wie z.B. die fachspezifische Datenbankrecherche 

- Wissenschaftliches Publikations- und Informationswesen in den Geisteswissenschaften 

- fachspezifische Werkzeuge der Informationserschließung wie z.B. Klassifikationen und Thesauri 

- neuere web-basierte Informations- und Kommunikationsanwendungen 

- fachtypische Recherche nach unterschiedlichen Medienarten (Text, Film, Bild, Musik u. ä.) 

- berufsorientierte Informationsrecherche 

- Urheberrecht und Zitation 

- Elektronisches Publizieren 

Einzelne Sitzungen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach Möglichkeit an 
den einzelnen Disziplinen der Geisteswissenschaften orientieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden besitzen ein differenziertes Wissen über das wissenschaftliche Publikations- und 
Informationswesen ihres Faches und kennen die Möglichkeiten des elektronischen Publizierens auch für 
die eigenen Zwecke. Sie können gezielt nach verschiedenen Medienarten recherchieren und dabei 
besonders elektronische Hilfsmittel einsetzen. Zur inhaltlichen Recherche bedienen sie sich gezielt 
fachspezifischer Werkzeuge der Informationserschließung und können zum fachlichen Austausch auch 
neuere web-basierte Techniken einsetzen. 

Dabei kennen die Studierenden die rechtlichen Rahmenbedingungen für den wissenschaftlichen 
Publikations-, Informations- und Kommunikationsbereich und können Informationen 
verantwortungsbewusst nutzen. 
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12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 41-IK-GW2-1    
Titel:  Aufbaumodul "Informationskompetenz für Studierende der Geisteswissenschaften"    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 1,5    
ECTS-Punkte: 2    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-05-14) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Aufbaumodul "Informationskompetenz für Studierende 
der Geisteswissenschaften" 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-GW2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 1,5 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:       

 b) Sonstige Vorkenntnisse:       

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

      

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise, jeweils in der zweiten Woche nach dem 
Ende der Vorlesungszeit; der genaue Termin wird 
spätestens drei Wochen vorher bekannt gegeben 

10. Prüfungsanmeldung: Vom 01. - 31. Januar und vom 01. - 31. Juni      

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

41-IK-GW2-1Ü   

Titel:  Aufbaukurs: Informationskompetenz für Studierende der Geisteswissenschaften   

Art: Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 1,5   

Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jedes Semester   
Teilnehmer-
zahl: 

50   

Sprache: Deutsch   
Inhalt: Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Vertiefung einzelner Inhalte des Basismoduls wie z.B. die fachspezifische 
Datenbankrecherche 
- Wissenschaftliches Publikations- und Informationswesen in den Geisteswissenschaften 
- fachspezifische Werkzeuge der Informationserschließung wie z.B. Klassifikationen und 
Thesauri 
- neuere web-basierte Informations- und Kommunikationsanwendungen 
- fachtypische Recherche nach unterschiedlichen Medienarten (Text, Film, Bild, Musik u. ä.) 
- berufsorientierte Informationsrecherche 
- Urheberrecht und Zitation 
- Elektronisches Publizieren 
 
Einzelne Sitzungen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach 
Möglichkeit an den einzelnen Disziplinen der Geisteswissenschaften orientieren. 

  

Sonstiges: Die Übung findet in der Vorlesungszeit als regelmäßige Lehrveranstaltung statt und teilt sich in 
Plenums- und Gruppenphasen. Während im Plenum grundlegende Aspekte vermittelt werden, 
dienen die Gruppensitzungen der Diskussion, Übung und Vertiefung. Die Präsenzphasen 
werden ergänzt durch Selbstlernphasen, in denen die Studierenden durch die Bereitstellung 
entsprechender Lernmaterialien in die Lage versetzt werden, die vermittelten Inhalte in 
eigenen Recherchen auszuprobieren und sich anzueignen. 
 
In der Übung werden jeweils fachspezifische Schwerpunkte gesetzt und vorab entsprechend 
ausgewiesen. Im Laufe eines Studienjahres werden dabei nach Möglichkeit alle Disziplinen 
der Geisteswissenschaften berücksichtigt. 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ggf. erfolgt ein  Auswahlverfahren nach folgenden Kriterien: 
- Zunächst werden Studierende aus Studiengängen der jeweiligen fachspezifischen 
Schwerpunkte berücksichtigt; etwaige Restplätze werden an Studierende der übrigen 
Studiengänge der Geisteswissenschaften vergeben. 
- Innerhalb der vorgenannten Gruppen werden 30% der Plätze aufgrund des 
Studienfortschritts (Fachsemester) vergeben (Rang bei gleicher Anzahl der Fachsemester 
entscheidet das Los), 70% der Plätze werden durch Losverfahren vergeben. 
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                             (Stand: 08.01.2009) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Präsentationstechniken Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-MW-SQA2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Musikforschung/04070000 

3. Modulverantwortung:  Wissenschaftliche/-r Assistent/-in für 
Musikwissenschaft 1 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Das Modul dient dem Erwerb grundlegender Arbeitstechniken zur mündlichen und schriftlichen 
Präsentation wissenschaftlicher Themen. Es vermittelt EDV-Kenntnisse zur Erstellung von Handouts und 
Hausarbeiten und zum Umgang mit Präsentationsprogrammen wie PowerPoint, sensibilisiert für Stilistik 
und Rhetorik im mündlichen Vortrag und vermittelt Prinzipien zur Gliederung und Formulierung 
mündlicher und schriftlicher Referate für verschiedene, auch interdisziplinäre, wissenschaftliche 
Kontexte. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/die Studierende verfügt über die notwendigen EDV-Kenntnisse zur Erstellung wissenschaftlicher 
Präsentationen, ist sensibilisiert für Stilistik und Rhetorik in mündlichen und schriftlichen Referaten und 
beherrscht deren Vorbereitung, Strukturierung und Präsentation. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-MW-SQA2-1    
Titel:  Präsentationstechniken    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 2    
ECTS-Punkte: 2    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                         (Stand: 08.01.2009) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Präsentationstechniken Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-MW-SQA2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Musikforschung/04070000 

3. Teilmodulverantwortung:  Wissenschaftliche/-r Assistent/-in für Musikwissenschaft 1 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Hausaufgaben: 3 bis 4 schriftliche und/ oder mündliche 
Leistungen 

12. Prüfungsumfang: Schriftlich je ca. 1 Seite, mündlich je ca. 5 Minuten; 
Bearbeitungszeit ca. 12 Stunden 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-MW-SQA2-1Ü    

Titel:  Präsentationstechniken   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Die Übung dient dem Erwerb grundlegender Arbeitstechniken zur mündlichen und 

schriftlichen Präsentation wissenschaftlicher Themen. Sie vermittelt EDV-Kenntnisse zur 
Erstellung von Handouts und Hausarbeiten und zum Umgang mit Präsentationsprogrammen 
wie PowerPoint, sensibilisiert für Stilistik und Rhetorik im mündlichen Vortrag und vermittelt 
Prinzipien zur Gliederung und Formulierung mündlicher und schriftlicher Referate für 
verschiedene, auch interdisziplinäre, wissenschaftliche Kontexte. 

   

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-06-02) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Schwedisch Grundstufe 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 10 

5. ECTS-Punkte:  8 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  240 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Schwedisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in 
Schwedisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Schwedisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Schwedisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SEG1-1 42-SEG1-2 42-SEG1-3  
Titel:  Schwedisch Grundstufe  

1-1 

Schwedisch Grundstufe  

1-2 

Schwedisch Grundstufe  

1-3 

 

Verpflichtungsgrad:  Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 2  
ECTS-Punkte: 3 3 2  

8  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Grundstufe 1-1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SEG1-1Ü    

Titel:  Schwedisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Schwedisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der schwedischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SEG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SEG1-2Ü    

Titel:  Schwedisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Schwedisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der schwedischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Schwedisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SEG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SEG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Schwedisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SEG1-3Ü    

Titel:  Schwedisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 2    
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Schwedisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der schwedischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Englisch Grundstufe 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENG3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Englisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Englisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Englisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENG1-3    
Titel:  Englisch Grundstufe 1-3    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 4    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Grundstufe 1-3 Nr.: (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ENG1-3Ü    

Titel:  Refresher Course    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Englisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der englischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 1  Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENG3 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden vertiefte Grundkenntnisse in Englisch vermittelt, die es ihnen 
erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in englischer Sprache 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Er/Sie versteht 
längere Reden und Vorträge sowie längere Texte mittlerer Schwierigkeitsstufe mit allgemeinem und 
themenbezogenem Vokabular und kann sich strukturiert und detailliert zu einer Vielzahl von Themen des 
persönlichen Interessenbereichs schriftlich und mündlich äußern. Dieses Modul baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM1-1   
Titel:  Englisch Aufbaukurs    
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 4   
ECTS-Punkte: 4   

 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Aufbaukurs Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM1-1Ü   

Titel:  Intermediate Language Practice 
  

Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 4   
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse (Grammatik, Wortschatz, sprachliche 

Fertigkeiten) sowie Vermittlung landeskundlicher und interkultureller Inhalte; Vorbereitung auf 
einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Englisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
englischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM2-1   
Titel:  Englisch Sprachliche Fertigkeiten A   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   
ECTS-Punkte: 2   

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Sprachliche Fertigkeiten A Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 
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11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM2-1Ü   

Titel:  Listening and Speaking Skills   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den mündlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Leseverständnis 
und schriftlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 

  

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Englisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
englischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM3-1   
Titel:  Englisch Sprachliche Fertigkeiten B   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   
ECTS-Punkte: 2   

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Sprachliche Fertigkeiten B Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM3-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 
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11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM3-1Ü   

Titel:  Reading and Writing Skills   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den schriftlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Hörverständnis 
und mündlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 

  

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 4 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM4 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden akademische Fertigkeiten in Englisch vermittelt, um sie auf 
einen Studienaufenthalt im Ausland gezielt vorzubereiten. Dadurch wird die Studierfähigkeit im 
Zielsprachenland verbessert. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden erhalten ein gezieltes Training akademischer Fertigkeiten in Englisch. Dieses Training 
soll sie in die Lage versetzen, an einer englischsprachigen Hochschule studieren zu können. Die 
Studierenden können akademische Texte in Englisch verstehen und selbst verfassen. Sie besitzen 
darüber hinaus die entsprechenden mündlichen Kompetenzen, um den sprachlichen Anforderungen der 
Hochschulen im Zielsprachenland situationsadäquat gerecht zu werden. 

Dieses Modul stellt eine Unterstützung zur Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats mit dem Hauptziel der selbstständigen 
Sprachverwendung dar, in dem zusätzlich zur vom Europarat empfohlenen untersten Mobilitätsstufe 
gezielt die Studierfähigkeit verbessert wird.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM4-1   
Titel:  Akademische Fertigkeiten in Englisch    
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   
ECTS-Punkte: 2   

 
 
 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Akademische Fertigkeiten in Englisch Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM4-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 
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11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM4-1Ü   

Titel:  English for Academic Purposes 
  

Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h   

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse sowie Vermittlung akademischer Fertigkeiten 

in der Fremdsprache; Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 
  

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Französisch Grundstufe 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Französisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRG3-1    
Titel:  Grundstufe Französisch 3-1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 4    
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 3-1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG3-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG3-1Ü1 42-FRG3-1Ü2   

Titel:  Französisch 3 Faux débutants   
Art: Übung Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Wahlpflicht Wahlpflicht   

SWS: 4 4   
Arbeits-
aufwand: 

120 h  120 h   

Turnus: Semesterweise Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 
Max. 25 

Min. 5 
Max. 25 

  

Sprache: Französisch Französisch   
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der französischen Sprache   
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Falls die Mindestteilnehmerzahl in einem Kurs nicht zustande kommt, werden die 
Lehrveranstaltungen zusammengelegt. 

• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Französisch Grundstufe 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Französisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Französisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRG1-2 42-FRG1-3   
Titel:  Französisch Grundstufe 1-2 Französisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   
ECTS-Punkte: 3 4   

7  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-2Ü    

Titel:  Französisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-3Ü    

Titel:  Französisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der französischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Französisch Grundstufe 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Französisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in 
Französisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRG1-1 42-FRG1-2 42- FRG1-3  
Titel:  Französisch Grundstufe 1-1 Französisch Grundstufe 1-2 Französisch Grundstufe 

1-3 
 

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 4  
ECTS-Punkte: 3 3 4  

10  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42- FRG1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-1Ü    

Titel:  Französisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-2Ü    

Titel:  Französisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-3Ü    

Titel:  Französisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Italienisch Grundstufe 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Italienisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Italienisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Italienisch erworben, die sich am Niveau 
„B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3    
Titel:  Italienisch Grundstufe 1-3    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 4    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-3Ü    

Titel:  Italienisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der italienischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.  

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Italienisch Grundstufe 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Italienisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Italienisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Italienisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Italienisch erworben, die sich am Niveau 
„B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITG1-2 42-ITG1-3   
Titel:  Italienisch Grundstufe 1-2 Italienisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   
ECTS-Punkte: 3 4   

7  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-2Ü    

Titel:  Italienisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-3Ü    

Titel:  Italienisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der italienischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Italienisch Grundstufe 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Italienisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in Italienisch 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Italienisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Italienisch erworben, die sich am Niveau 
„B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITG1-1 42-ITG1-2 42- ITG1-3  
Titel:  Italienisch Grundstufe 1-1 Italienisch Grundstufe 1-2 Italienisch Grundstufe 1-3  
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 4  
ECTS-Punkte: 3 3 4  
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 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42- ITG1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ITG1-1Ü    

Titel:  Italienisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-2Ü    

Titel:  Italienisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-3Ü    

Titel:  Italienisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Spanisch Grundstufe 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Spanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Spanisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Spanisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3    
Titel:  Spanisch Grundstufe 1-3    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 4    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-3Ü    

Titel:  Spanisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.  

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 

• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Spanisch Grundstufe 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Spanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Spanisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Spanisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Spanisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPG1-2 42-SPG1-3   
Titel:  Spanisch Grundstufe 1-2 Spanisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   
ECTS-Punkte: 3 4   

7  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-2Ü    

Titel:  Spanisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-3Ü    

Titel:  Spanisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Spanisch Grundstufe 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Spanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in Spanisch 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Spanisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Spanisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPG1-1 42-SPG1-2 42-SPG1-3  
Titel:  Spanisch Grundstufe 1-1 Spanisch Grundstufe 1-2 Spanisch Grundstufe 1-3  
Verpflichtungsgrad:  Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 4  
ECTS-Punkte: 3 3 4  

10  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42- SPG1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-1Ü    

Titel:  Spanisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-2Ü    

Titel:  Spanisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-SPG1-3Ü    

Titel:  Spanisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 21.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Russische Sprache 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-RS1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Einführung in die Phonetik und Orthographie des Russischen. Vermittlung von Grundkenntnissen der 
Grammatik und des Wortschatzes. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der russischen Sprache. Sie können kurze einfache 
Texte verfassen und sich zu bekannten Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze  
verständigen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-RS1-1    
Titel:  Russische Sprache 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 6    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 19.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Russische Sprache 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-RS1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch; Russisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-RS1-1Ü    

Titel:  Russische Sprache 1   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 6   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Russisch    
Inhalt: Grundkenntnisse der Phonetik, Orthographie, Grammatik und Wortschatz des Russischen.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Russische Sprache 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-RS2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Erforderlich sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
von 04-SL-RS1 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vertiefung der Einführung in die Phonetik und Orthographie des Russischen. Erweiterung von 
Grundkenntnissen der Grammatik und des Wortschatzes. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der russischen Sprache, um mit Hilfe von 
Wörterbüchern selbständig arbeiten zu können. Sie sind in der Lage, mittelschwere Texte aus dem 
Russischen und leichte Texte ins Russische übersetzen zu können. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-RS2-1    
Titel:  Russische Sprache 2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 6    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 19.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Russische Sprache 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-RS2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch; Russisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-RS2-1Ü    

Titel:  Russische Sprache 2   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 6   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Russisch    
Inhalt: Erweiterung der Grundkenntnisse der Phonetik, Orthographie, Grammatik und Wortschatz 

des Russischen. 
   

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Bosnisch-Kroatisch-Serbische/  Serbokroatische Sprache 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-BKS1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Kenntnisse der bosnisch-kroatisch-serbischen/ serbokroatischen Sprache und der  Landeskunde 
Bosniens, Kroatiens und Serbiens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der Sprache. Sie können sich zu bekannten Themen 
unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte mit Hilfe eines  
Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-BKS1-1    
Titel:  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Bosnisch-Kroatisch-Serbisch 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-BKS1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-BKS1-1Ü    

Titel:  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ Serbokroatisch 1   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch,  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ Serbokroatisch    
Inhalt: Grammatik des bosnisch-kroatisch-serbisch/ serbokroatischen Basiswortschatzes.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Bosnisch-Kroatisch-Serbische/  Serbokroatische Sprache 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-BKS2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Erforderlich sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
von 04-SL-BKS1 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Erweiterte Kenntnisse der bosnisch-kroatisch-serbischen/ serbokroatischen Sprache und der  
Landeskunde Bosniens, Kroatiens und Serbiens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über erweiterte Grundkenntnisse der Sprache. Sie können sich zu bekannten 
Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte mit Hilfe 
eines  Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-BKS2-1    
Titel:  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch 2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Bosnisch-Kroatisch-Serbisch 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-BKS2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbokroatisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-BKS2-1Ü    

Titel:  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ Serbokroatisch 2   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch,  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ Serbokroatisch    
Inhalt: Erweiterung der Kenntnisse der Grammatik des Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ 

Serbokroatischen und des Wortschatzes. 
   

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Polnische Sprache 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-POLN1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Kenntnisse der polnischen Sprache und der Landeskunde Polens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse des Polnischen. Sie können sich zu bekannten 
Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte mit Hilfe 
eines Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-POLN1-1    
Titel:  Polnisch 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Polnisch 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-POLN1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Polnisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-POLN-1Ü    

Titel:  Polnisch 1   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Polnisch    
Inhalt: Grammatik des Polnischen, Basiswortschatz.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Polnische Sprache 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-POLN2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Erforderlich sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
von 04-SL-POLN1 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Erweiterte Kenntnisse der polnischen Sprache und der Landeskunde Polens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über erweiterte Grundkenntnisse des Polnischen. Sie können sich zu 
bekannten Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte 
mit Hilfe eines Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-POLN2-1    
Titel:  Polnisch 2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Polnisch 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-POLN2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Polnisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-POLN2-1Ü    

Titel:  Polnisch 2   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Polnisch    
Inhalt: Erweiterung der Kenntnisse der Grammatik des Polnischen und des Wortschatzes.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Slovenische Sprache 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-SLOV1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Kenntnisse der slovenischen Sprache und der Landeskunde Sloveniens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse des Slovenischen. Sie können sich zu bekannten 
Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte mit Hilfe 
eines Wörterbuchs  übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-SLOV1-1    
Titel:  Slovenisch 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Slovenisch 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-SLOV1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Slovenisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-SLOV1-1Ü    

Titel:  Slovenisch 1   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Slovenisch    
Inhalt: Grammatik des Slovenischen, Basiswortschatz.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Slovenische Sprache 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-SLOV2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Erforderlich sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
von 04-SL-SLOV1 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Erweiterte Kenntnisse der slovenischen Sprache und der Landeskunde Sloveniens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über erweiterte Grundkenntnisse des Slovenischen. Sie können sich zu 
bekannten Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte 
mit Hilfe eines Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-SLOV2-1    
Titel:  Slovenisch 2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Slovenisch 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-SLOV2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Slovenisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-SLOV-2Ü    

Titel:  Slovenisch 2   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Slovenisch    
Inhalt: Erweiterung der Kenntnisse der Grammatik des Slovenischen und des Wortschatzes.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                             (Stand: 27.06.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Lateinische Sprachkurse zur Vorbereitung auf das Latinum 1-
2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KPL-LKA 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Klassische Philologie / 04010000 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Philologie II 
– Latinistik 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Lateinisches Vokabular und Grammatik, Formen- und Satzlehre. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/ die Studierende verfügt über Lateinkenntnisse und ist befähigt, an einem Kurs zum Erwerb 
gesicherter Lateinkenntnisse oder des Latinums teilzunehmen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-KPL-LKA-1    
Titel:  Lateinische Sprachkurse zur Vorbereitung auf das Latinum 1-2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 8    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                   (Stand: 2008-06-27) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Lateinische Sprachkurse zur Vorbereitung auf das 
Latinum 1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KPL-LKA-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Klassische Philologie / 04010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Philologie II – 
Latinistik 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: In der Regel am Ende bzw. nach der 2. Veranstaltung 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-KPL-LKA-1Ü1 04-KPL-LKA-1Ü2   

Titel:  Lateinischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf 
das Latinum 1 

Lateinischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf 
das Latinum 2 

 
 

Art: Übung Übung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 4 4  
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h 90 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, SS 
  

Teilnehmer-
zahl: 

     

Sprache: Deutsch, Latein Deutsch, Latein   
Inhalt: Einführung in die lateinische Sprache und 

Grammatik. 
Vertiefung der Lateinkenntnisse.   

Sonstiges:  Im Anschluss an 04-KPL-LKA-1Ü1   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Griechische Sprachkurse zur Vorbereitung auf das Graecum 
1-2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KPG-GKA 

1. Niveaustufe: Bachelor/ Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Klassische Philologie/ 04010000 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Philologie I – 
Gräzistik 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Deklinationen und thematische Konjugation; entsprechendes Vokabular, Übersetzen einschlägiger  
Texte; komplexere Formen der Verben (z.B. Verba muta, liquida) und zum Gebrauch der Modi 
(Konjunktiv, Optativ). 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 
Lesen, Schreiben des Altgriechischen;  Grundkenntnisse der Deklinationen und thematischen 
Konjugation;  Kenntnisse komplexerer Formen der Verben und zum Gebrauch der Modi; entsprechendes 
Vokabular, Fähigkeit zum schriftlichen Übersetzen griechischer  Texte. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-KPG-GKA-1    
Titel:  Griechische Sprachkurse zur Vorbereitung auf das Graecum 1-2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 8    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Griechische Sprachkurse zur Vorbereitung auf das 
Graecum 1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KPG-GKA-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/ Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Klassische Philologie/ 04010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Philologie I – 
Gräzistik 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 45 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Altgriechisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-KPG-GKA-1Ü1 04-KPG-GKA-1Ü2   

Titel:  Griechischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf 
das Graecum 1 

Griechischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf 
das Graecum 2 

 
 

Art: Übung Übung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 4 4  
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h 90 h   

Turnus: Jedes WS Jedes WS   
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Altgriechisch Deutsch, Altgriechisch   
Inhalt: Deklinationen und thematische Konjugation; 

entsprechendes Vokabular, Übersetzen 
einschlägiger  Texte. 

Komplexere Formen der Verben (z.B. Verba 
muta,  liquida) und zum  

Gebrauch der Modi (Konjunktiv, Optativ). 

  

Sonstiges:     
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Naturwissenschaften und EDV-Anwendung in der Archäologie Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-NuE 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-VFG-EF 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von Kenntnissen zu ausgewählten Themenfeldern naturwissenschaftlicher 
Hilfswissenschaften und von EDV-Anwendungen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie: 
Erarbeitung der systematischen Grundlagen der naturwissenschaftlichen Analysemethoden sowie der 
computergestützten Datenverarbeitung und -auswertung. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Verständnis von naturwissenschaftlichen Methoden und die Fähigkeit zu spezifischen EDV-
Anwendungen in der Vor- und frühgeschichtlichen Archäologie; Grundlagen wissenschaftlichen 
Arbeitens; Archäologische Methodologie. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-NuE-1    
Titel:  Naturwissenschaften und EDV-Anwendung in der Archäologie    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 2    
ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Naturwissenschaften und EDV-Anwendung in der 
Archäologie 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-NuE-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier plus schriftliche Ausfertigung 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier, 10-15 
Seiten schriftliche Ausfertigung (Gewichtung: 50/50) 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-NuE-1S    

Titel:  Naturwissenschaften und EDV-Anwendung in der Archäologie   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen zu ausgewählten Themenfeldern naturwissenschaftlicher 

Hilfswissenschaften und von EDV-Anwendungen in der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie. Es werden die systematischen Grundlagen der naturwissenschaftlichen 
Analysemethoden sowie der computergestützen Datenverarbeitung und -auswertung 

erarbeitet. 

   

Sonstiges:     
 
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Techniken der archäologischen Feldforschung und 
Fundbearbeitung 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-FuF 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-VFG-EF 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von theoretischen und praktischen Kenntnissen zu ausgewählten Techniken der 
archäologischen Feldforschung und Fundbearbeitung: Erarbeitung der systematischen Grundlagen von 
Techniken der archäologischen Prospektion, Ausgrabung und Dokumentation. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Sicherer und theoretisch fundierter Umgang mit ausgewählten Techniken der Feldforschung und 
Fundbearbeitung in der archäologischen Praxis; Archäologische Methodologie; 
Kommunikationstechniken; Techniken der Feldforschung und Fundbearbeitung. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-FuF-1    
Titel:  Techniken der archäologischen Feldforschung und Fundbearbeitung    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 2    
ECTS-Punkte: 5    
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Techniken der archäologischen Feldforschung und 
Fundbearbeitung 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-FuF-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie/ 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe; Voraussetzung für die Anmeldung 
zur Prüfung ist die regelmäßige (Umfang wird zu Beginn 
des Semesters bekannt gegeben) Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung des Teilmodules. 

11. Prüfungsart: Referat mit Thesenpapier plus schriftliche Ausfertigung 

12. Prüfungsumfang: 30-45 Minuten Referat, 2-3 Seiten Thesenpapier, 10-15 
Seiten schriftliche Ausfertigung (Gewichtung: 50/50) 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VFG-FuF-1S    

Titel:  Techniken der archäologischen Feldforschung und Fundbearbeitung   
 

Art: Seminar   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung von theoretischen und praktischen Kenntnissen zu ausgewählten Techniken der 

archäologischen Feldforschung und Fundbearbeitung. Es werden die systematischen 
Grundlagen von Techniken der archäologischen Prospektion, Ausgrabung und 

Dokumentation erarbeitet. 

   

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
           Stand: 03.04.2008 
 

Modulbezeichnung:  

 

Archäologische Praxis: Museologie: Ausstellungswesen Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KA-MusA 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Klassische Archäologie/ 04080100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung grundlegender Fertigkeiten im archäologiebezogenen Berufsfeld der Museologie. Dazu 
gehört die Ausarbeitung einer thematischen Ausstellung auf der Grundlage der Bestände in der 
Antikensammlung des Martin von Wagner Museums einschließlich der Aspekte Werbung, Marketing und 
Mittelakquisition. Einführung in die Themenfelder Archivierung, Inventarisierung, Leihverkehr. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 
Fähigkeit, diffiziles Fachwissens auf grundlegende Aussagen zu fokussieren und diese über das Medium 
musealer Präsentation einer nach Vorbildung und Alter breit gefächerten Öffentlichkeit in verständlicher 
Weise zu vermitteln und dabei Rechenschaft über die Erkenntniswege abzulegen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-KA-MusA-1    
Titel:  Museologie: Ausstellungswesen    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 2    
ECTS-Punkte: 5    
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)           Stand: 05.04.2008 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Museologie: Ausstellungswesen Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KA-MusA-1 

1. Niveaustufe: Bachelor  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Klassische Archäologie/ 04080100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Archäologie 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur und kleine schriftliche Arbeiten 

12. Prüfungsumfang: Klausur: ca. 45 Minuten; kleine schriftliche Arbeiten: 4 
Seiten (Gewichtung: 50/50) 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-KA-MusA-1P    

Titel:  Museologie: Ausstellungswesen   
 

Art: Praktikum   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Alle 2 Jahre, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Vermittlung grundlegender Fertigkeiten im archäologischen Berufsfeld der Museologie. Dazu 

gehört die Ausarbeitung einer thematischen Ausstellung auf der Grundlage der Bestände in 
der Antikensammlung des Martin von Wagner Museums einschließlich der Aspekte Werbung, 
Marketing und Mittelakquisition. Einführung in die Themenfelder Archivierung, 
Inventarisierung, Leihverkehr. 

   

Sonstiges:     
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Bachelor-Thesis Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-BTVFG 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 
/ 04080200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300  

7. Dauer:  2 Monate 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Bearbeitung eines definierten Themas der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie mit 
wissenschaftlichen Methoden in einem nach Maßgabe der ASPO festgelegten Zeitraum. Im Falle des 
Bachelor mit zwei Hauptfächern kann ein Thema gestellt werden, das interdisziplinär ein die beiden 
Hauptfächer betreffendes Problem behandelt. Das Thema wird mit dem betreuenden Dozenten bzw. bei 
einer interdisziplinären Thesis mit den beiden betreuenden Dozenten vereinbart. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über die Fähigkeit zur Bearbeitung einer Fragestellung der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie mit wissenschaftlichen Methoden und kann sein/ihr Ergebnis schriftlich 
gemäß wissenschaftlicher Konvention präsentieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VFG-BTVFG-1    
Titel:  Bachelor-Thesis Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS:     
ECTS-Punkte: 10    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Bachelor-Thesis Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VFG-BTVFG-1  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie / 
04080200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, fortlaufend nach Rücksprache mit der Betreuerin/ dem 
Betreuer 

11. Prüfungsart: Schriftliche wissenschaftliche Arbeit 

12. Prüfungsumfang: Ca. 30 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch  

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

    

Titel:      

Art:     

Verpflich-
tungsgrad: 

    

SWS:     

Arbeits-
aufwand: 

    

Turnus:     
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache:     
Inhalt:   

  
Sonstiges:     
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